
N i e d e r s c h r i f t  

über die 38. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses 
am 12.12.2002 im Kleinen Sitzungssaal des Neuen Rathauses 

Unter Vorsitz von Bürgermeister Heinrich Stommel nehmen folgende Stadtverordnete (StV) an der Sitzung 
teil: 

Schmitz, Peter, 1. stellv. Ausschussvorsitzender  
Gunia, Wolfgang, 2. stellv. Ausschussvorsitzender  
Anhalt, Wolfgang, StV  
Birx, Michael, StV  
Bochem, Hans-Peter, StV  
Capellmann, Peter, StV  
Doose, Friederike, StV  abwesend 
Esser-Faber, Margarete, StV  abwesend 
Frey, Heinz, StV  abwesend 
Kieven, Hubert, StV  
Köhne, Franz-Josef, StV  
Lambertin, Servatius, StV  
Meyer, Hans, StV  
Müller, Heinz, StV  16:00 - 19:55 Uhr 
Neuenhoff, Claus Hinrich, StV  
Pott, Hildegard, StV  
Riesen, Karl-Heinz, StV  
Schumacher, Dr. Helmut, StV  abwesend 
Kolonko-Hinssen, Eva-Maria, StV mit beratender Stimme  
Borowski, Helma, Vertreterin für StV Friederike Doose 
Granderath, Bernd, Vertreter für StV Heinz Frey,  17:50 - 20:10 Uhr 
Gussen, Erich, Vertreter für StV Dr. Helmut Schumacher,  16:00 - 19:30 Uhr 
Wilms, Wilfried, Vertreter für StV Margret Esser-Faber,  16:00 - 19:30 Uhr 
 

Von der Verwaltung nehmen an der Sitzung teil: 

Schulz, Martin Beigeordneter 
Krause, Joachim Dezernent 
Heinen, Helmut Amtsleiter Hauptamt 
Schmitz, Cornelius Amtsleiter Bauverwaltungsamt, zu TOP 5 
Helgers, Robert Amtsleiter Tiefbauamt, zu TOP 9 
Rutte-Merkel, Frank Wirtschaftsförderer, zu TOP 11 
Schumacher, Richard Sachbearbeiter Hauptamt EDV, zu TOP 12 
Lohmer, Marianne Sachbearbeiterin Kultur- und Verkehrsamt, zu TOP 15 
Holz, Karl-Heinz Amtsleiter Sozialamt, zu TOP 15 a 
Muckel, Frank Schriftführer 

Als Gäste sind anwesend: 



 - 2 - 

Zu den TOP 15.a und 19 sind betroffene Bürger anwesend. Bürgermeister Stommel schlägt aus diesem 
Grunde vor, diese Beratungspunkte zu Beginn der Sitzung zu beraten. Gleichwohl folgt diese Niederschrift 
der Reihenfolge der Tagesordnung. 

Bürgermeister Stommel eröffnet gegen 16:00 Uhr die Sitzung, begrüßt die Anwesenden und stellt fest, dass 
die Einladung zu dieser Sitzung fristgerecht zugegangen und der Haupt- und Finanzausschuss beschlussfähig 
ist. 

Weiterhin schlägt er vor, die Tagesordnung im öffentlichen Teil um den Beratungspunkt 

15.a Jahrespraktikanten/Jahrespraktikantinnen für die städt. Kindergärten 

zu erweitern. Einwendungen hiergegen werden nicht erhoben. 

Stadtverordneter Kieven stellt den Antrag, die Tagesordnung im öffentlichen Teil um den Beratungspunkt 

20.a Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Erneuerung von Flutlichtmasten am Sportplatz 
Welldorf 

zu erweitern. Hiermit erklärt sich der Haupt- und Finanzausschuss einstimmig einverstanden. 

Die Tagesordnung stellt sich unter Berücksichtigung der Erweiterungen wie folgt dar: 

Tagesordnung: 

A. Öffentlicher Teil 

1. Mitteilungen des Bürgermeisters und Bericht über die Durchführung der Beschlüsse 

1.1. Nutzungsvertrag Zitadelle 2003 (zu Vorlage Nr. 414/2002) 

1.2. Zeitvertrag für eine geringfügig beschäftigte Reinigungskraft für die Leichenhallen in Welldorf 
und Güsten 

1.3. Neukalkulation der Rettungsdienstgebühren 

2. Anfragen 

3. 1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Jülich 

4. 10. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung zur Satzung über die Entsorgung von Abfällen 
in der Stadt Jülich 

5. Neufassung der Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Stadt Jülich zum 01.01.2003 
mit Einführung einer getrennten Gebühr für Niederschlagswasser 

6. 23. Satzung zur Änderung der Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von 
Straßenreinigungsgebühren in der Stadt Jülich 

7. Erlass einer Satzung über die Erhebung von Vergnügungssteuer in der Stadt Jülich 

8. Bauleitplanung 
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8.1. Bebauungsplan Koslar Nr. 17 „Schützenkaul II“ 
- Vereinfachte Änderung nach der öffentlichen Auslegung - 
a) Beschluss der Änderung gemäß § 3 Abs. 3 BauGB 
b) Satzungsbeschluss gemäß § 10 Abs. 1 BauGB 

8.2. Bebauungsplan Nr. 70.11 „Lich-Steinstraß 11“ 
1. Vereinfachte Änderung 
Satzungsbeschluss gemäß § 10 Abs. 1 BauGB 

8.3. Bebauungsplan Stetternich Nr. 8 „Auf der Klause II“ 
1. vereinfachte Änderung gemäß § 13 
a) Aufstellungsbeschluss gemäß § 1 und 2 BauGB 
b) Satzungsbeschluss gemäß § 10 Abs. 1 BauGB 

9. RWE Rheinbraun AG; Tagebau Hambach; Wasserrechtliche Erlaubnis / Zulassung vorzeitigen 
Beginns für die Sümpfung Tagebau Hambach vom 30.12.1999; Bericht zur abschließenden 
Entscheidung über die Sümpfung aus den tiefen Grundwasserleitern 

10. Über- und außerplanmäßige Bereitstellung von Haushaltsmitteln 

10.1. Mittelbereitstellung Personalausgaben 
- Dringlichkeitsentscheidung - 

10.2. Mittelbereitstellung bei den HHSt.: 1.6700.53000 - Miete Straßenbeleuchtung EWV 
und HHSt.: 1.6700.57000 - Unterhaltung Straßenbeleuchtung EWV 
- Dringlichkeitsentscheidung - 

11. Mitgliedschaft im „Boerdenpark.de - Das Städtenetz an Rur, Erft und Inde“ 

12. Informationstechnologie an den städtischen Schulen 
hier: Wartung und Support 

13. PCB-Sanierung Gymnasium Zitadelle 
- Bericht der Verwaltung - 

14. Jährlicher Betriebskostenzuschuss für das Gymnasium Haus Overbach 

15. Theaterspielzeit 2003/2004; 
Programm, Struktur und Finanzrahmen 

15.a Jahrespraktikanten/Jahrespraktikantinnen (JP) für die städt. Kindergärten 

16. Fortführung der Ballettschule 

17. Jahresabschluss der Stadtwerke Jülich GmbH für das Geschäftsjahr 2001 

18. Schlussbericht des Rechnungsprüfungsausschuss über die Prüfung der Jahresrechnung 2001 
- Entlastung des Bürgermeisters 

19. Lärmschutzwand im Baugebiet Sandweg 
Anregung/Beschwerde Nr. 15/2002 

20. Anregung/Beschwerde gem. § 24 GO NW (Bürgerantrag) Nr. 16/2002 des BUND, Herrn 
Reinhard Welzel, Rotdornweg 1, 52428 Jülich 

20.a Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Erneuerung von Flutlichtmasten am Sportplatz 
Welldorf 
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B. Nichtöffentlicher Teil 

A. Öffentlicher Teil 

1. Mitteilungen des Bürgermeisters und Bericht über die Durchführung der Beschlüsse 

1.1. Nutzungsvertrag Zitadelle 2003 (zu Vorlage Nr. 414/2002) 
(Vorlagen-Nr.: 554/2002) 

Durch beiderseitiges Ausbleiben der Kündigung hat sich der Vertrag ab 01.10.2002 vom 
01.01. bis 31.12.2003 verlängert. Aufgrund der so gegebenen Finanzierungssicherheit werden 
entsprechend dem o.g. Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 19.09.2002 Punkt 2 
die Zeitverträge zur Ausführung des Vertrages ab 01.01.2003 geschlossen. Die beiden 
Teilzeitverträge für Arbeiter wurden auf dem Hintergrund tarifrechtlicher Änderungen seit 
Vertragsausfertigung 2001 und den Erfahrungen 2002 mit der Bezirksregierung erörtert und 
Konsens über Art und Umfang der Folge-Verträge 2003 und Zuordnung zu den 
Kostenpositionen der Anlage 6 des Nutzungsvertrages hergestellt. Die 100%-Finanzierung 
dieser wie aller Leistungen der Stadt im Rahmen des Nutzungsvertrages durch das Land werden 
für den HH 2003 durch Ausweisung in einem eigenen Unterabschnitt 3216 „Baudenkmal und 
Museum Zitadelle“ transparent. 

1.2. Zeitvertrag für eine geringfügig beschäftigte Reinigungskraft für die Leichenhallen in Welldorf 
und Güsten 
(Vorlagen-Nr.: 548/2002) 

Für die Beschäftigung einer Reinigungskraft auf Zeit bis 31.12.2002 für die Leichenhallen 
Welldorf und Güsten hat der Haupt- und Finanzausschuss am 20.06.2002 den 
Einstellungsstoppbeschluss des Rates vom 13.06.1996 aufgehoben. Die monatliche 
Bruttopauschale beträgt 66,47 €. 

Aufgrund einer neuen Tarifregelung für „geringfügig Beschäftigte“ werden die 
Arbeitsverhältnisse der ca. 30 Mitarbeiter/innen auf ihre Wirtschaftlichkeit überprüft. Hierfür 
wird einige Zeit benötigt, so dass der genannte Zeitvertrag zunächst bis zum 30.06.2003 
verlängert werden soll. Diese Regelung ist arbeitsrechtlich unbedenklich. 

Die Zustimmung des Personalrates liegt vor. 

Es wird davon ausgegangen, dass der Einstellungsstoppbeschluss des Rates vom 13.06.1996 
für diesen Fall als aufgehoben gilt. 

1.3. Neukalkulation der Rettungsdienstgebühren 
(Vorlagen-Nr.: 586/2002) 

Der seit Juli 2002 rechtskräftige Rettungsbedarfsplan sowie weitere Änderungen gegenüber der 
Gebührenkalkulation von 1999 machen eine Neukalkulation der Rettungsdienstgebühren 
notwendig. 

Es ist beabsichtigt die entsprechende Sitzungsvorlage zur Änderung der Satzung über die 
Erhebung von Gebühren für die Inanspruchnahme de Notarztes im Rettungsdienst der Stadt 
Jülich sowie der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Inanspruchnahme des 
Rettungs- und Krankentransportdienstes der Stadt Jülich dem Rat in seiner Sitzung am 



 - 5 - 

19.12.2002 unmittelbar zur Beratung vorzulegen, wenn bis dahin die notwendige Zustimmung 
der Krankenkassenverbände vorliegt und die Gespräche des Kreises Düren mit dem 
Krankenhausträger Linnich bezüglich der Notarztgestellung erfolgreich abgeschlossen wurden. 

Darüber hinaus werden dem Rat in der oben genannten Sitzung gegebenenfalls weitere 
erforderliche Änderungen (Vereinbarung mit den Hilfsorganisationen, Öffentlich-rechtliche 
Vereinbarung mit dem Kreis Düren über die Durchführung des Rettungsdienstes etc.) 
unmittelbar zur Beratung vorgelegt. 

2. Anfragen 

Bürgermeister Stommel erklärt, dass Anfragen für den öffentlichen Teil der Sitzung des 
Stadtrates nicht vorliegen. 

3. 1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Jülich 
(Vorlagen-Nr.: 552/2002) 

Im Rahmen der Beratung wird angemerkt, dass auch durch eine Hinweisbekanntmachung in der 
Zeitung und der komplette Abdruck der Bekanntmachungen im Jülich-Magazin Einsparungen 
erzielt werden können. Hauptamtsleiter Heinen stellt klar, dass lediglich eine 
Hinweisbekanntmachung mit Aushang am Rathaus, wozu allerdings die Voraussetzungen am 
Neuen Rathaus nicht gegeben sind, oder eine Veröffentlichung im Amtsblatt eine 
Bekanntmachung ersetzen können. 

Weiterhin wird seitens des Haupt- und Finanzausschusses angemerkt, dass mit dem 
Zeitungsverlag nochmals über Sonderkonditionen verhandelt und dass ein Vergleich der Kosten 
mit anderen Verlagen gemacht werden sollte. 

Es herrscht daraufhin Einvernehmen darüber, die Angelegenheit ohne Beschlussempfehlung an 
den Stadtrat passieren zu lassen. 

4. 10. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung zur Satzung über die Entsorgung von Abfällen 
in der Stadt Jülich 
(Vorlagen-Nr.: 545/2002) 

Im Haupt- und Finanzausschuss herrscht Einvernehmen darüber, die Angelegenheit ohne 
Beschlussempfehlung an den Stadtrat passieren zu lassen. 

5. Neufassung der Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Stadt Jülich zum 01.01.2003 
mit Einführung einer getrennten Gebühr für Niederschlagswasser 
(Vorlagen-Nr.: 555/2002) 

Beschlussentwurf: 
Abstimmungsergebnis: 8 Ja-Stimmen, 11 Nein-Stimmen 

Bürgermeister Stommel stellt fest, dass für eine Empfehlung der seitens der Verwaltung 
vorgeschlagenen Neufassung der Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Stadt Jülich 
zum 01.01.2003 mit Einführung einer getrennten Gebühr für Niederschlagswasser keine 
Mehrheit zustande gekommen ist. Seitens der Verwaltung werde zur Sitzung des Stadtrates ein 
neuer Satzungsvorschlag für die Bemessung der einheitlichen Gebühr nach dem 
Frischwasserverbrauch vorgelegt. 
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6. 23. Satzung zur Änderung der Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von 
Straßenreinigungsgebühren in der Stadt Jülich 
(Vorlagen-Nr.: 559/2002) 

Beschlussentwurf: 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig 

Die 23. Satzung zur Änderung der Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von 
Straßenreinigungsgebühren in der Stadt Jülich wird wie folgt erlassen: 

 „Folgt Satzung im Wortlaut gemäß Anlage 1 zu dieser Niederschrift!“ 

7. Erlass einer Satzung über die Erhebung von Vergnügungssteuer in der Stadt Jülich 
(Vorlagen-Nr.: 570/2002) 

Beschlussentwurf: 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig 

Die Satzung über die Erhebung von Vergnügungssteuer in der Stadt Jülich wird wie folgt 
erlassen: 

 „Folgt Satzung im Wortlaut gemäß Anlage 2 zu dieser Niederschrift!““ 

8. Bauleitplanung 

8.1. Bebauungsplan Koslar Nr. 17 „Schützenkaul II“ 
- Vereinfachte Änderung nach der öffentlichen Auslegung - 
a) Beschluss der Änderung gemäß § 3 Abs. 3 BauGB 
b) Satzungsbeschluss gemäß § 10 Abs. 1 BauGB 
(Vorlagen-Nr.: 516/2002) 

Beschlussentwurf: 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig 

Aufgrund der §§ 3 Abs. 3 und 13 Nr. 2 des Baugesetzbuches (BauGB) wird der 
Bebauungsplan Koslar Nr. 17 „Schützenkaul“ im vereinfachten Verfahren geändert. 
Im Zuge der Änderung werden die Bereiche entlang der Straßenbegrenzungslinien festgesetzt, 
an denen keine privaten Grundstückszufahrten zulässig sind. 

Die vereinfachte Änderung bezüglich der Grundstückszufahrten wird gemäß § 10 BauGB als 
Satzung beschlossen. 

8.2. Bebauungsplan Nr. 70.11 „Lich-Steinstraß 11“ 
1. Vereinfachte Änderung 
Satzungsbeschluss gemäß § 10 Abs. 1 BauGB 
(Vorlagen-Nr.: 517/2002) 

Beschlussentwurf: 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig, bei 5 Enthaltungen 

Die 1. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 70.11 „Lich-Steinstraß 11“ 
(Aufhebung der Festsetzung der Firstrichtung für die Grundstücke Gemarkung Jülich, Flur 15 
Nr. 1212, 1213, 1214 und 1215), wird als Satzung beschlossen. 
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8.3. Bebauungsplan Stetternich Nr. 8 „Auf der Klause II“ 
1. vereinfachte Änderung gemäß § 13 
a) Aufstellungsbeschluss gemäß § 1 und 2 BauGB 
b) Satzungsbeschluss gemäß § 10 Abs. 1 BauGB 
(Vorlagen-Nr.: 518/2002) 

Beschlussentwurf: 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig 

a) Aufgrund der §§ 1, 2 und 13 des Baugesetzbuches (BauGB) wird die 1. vereinfachte 
 Änderung des Bebauungsplanes Stetternich Nr. 8 „Auf der Klause II“ aufgestellt. 

 Im Zuge dieser Änderung werden die Bereiche entlang der Straßenbegrenzungslinien 
 festgesetzt, an denen keine privaten Grundstückszufahrten zulässig sind. 

b) Aufgrund des § 10 BauGB wird die 1. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes 
 Stetternich Nr. 8 „Auf der Klause II“ als Satzung beschlossen. 

9. RWE Rheinbraun AG; Tagebau Hambach; Wasserrechtliche Erlaubnis / Zulassung vorzeitigen 
Beginns für die Sümpfung Tagebau Hambach vom 30.12.1999; Bericht zur abschließenden 
Entscheidung über die Sümpfung aus den tiefen Grundwasserleitern 
(Vorlagen-Nr.: 503/2002) 

Im Haupt- und Finanzausschuss herrscht Einvernehmen darüber, die Angelegenheit ohne 
Beschlussempfehlung an den Stadtrat passieren zu lassen. 

10. Über- und außerplanmäßige Bereitstellung von Haushaltsmitteln 

10.1. Mittelbereitstellung Personalausgaben 
- Dringlichkeitsentscheidung - 
(Vorlagen-Nr.: 530/2002) 

Beschluss: 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig 

Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt als Dringlichkeitsentscheidung gemäß § 60 Abs. 1 
GO NW wie folgt: 

Bei den Personalausgaben werden im Haushalt 2002 überplanmäßige Mittel in Höhe von 
105.000,00  € bereitgestellt. Die Deckung erfolgt aus Wenigerausgaben bei der Haushaltsstelle 
1.9000.81000 „Gewerbesteuerumlage“. 

10.2. Mittelbereitstellung bei den HHSt.: 1.6700.53000 - Miete Straßenbeleuchtung EWV 
und HHSt.: 1.6700.57000 - Unterhaltung Straßenbeleuchtung EWV 
- Dringlichkeitsentscheidung - 
(Vorlagen-Nr.: 574/2002) 

Beschluss: 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig 

Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt als Dringlichkeitsentscheidung gemäß § 60 Abs. 1 
Satz 1 GO NW wie folgt: 

Bei HHSt: 1.6700.53000 werden für das HHJahr 2002 zusätzlich 25.198,90 € und  
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bei HHSt:  1.6700.57000 zusätzlich 23.950,46 € bereitgestellt. 
Als Deckung für die überplanmäßige Ausgabe können Wenigerausgaben bei der  
Haushaltsstelle 1.9000.81100 „Finanzierungsbeteiligung Fond Deutsche Einheit“ 
herangezogen werden. 

11. Mitgliedschaft im „Boerdenpark.de - Das Städtenetz an Rur, Erft und Inde“ 
(Vorlagen-Nr.: 553/2002) 

Beschlussentwurf: 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig 

Der Rat der Stadt Jülich bestätigt nochmals die Mitgliedschaft im „Boerdenpark.de – Das 
Städtenetz an Rur, Erft und Inde“. 
Zur Finanzierung der notwendigen Aufgaben werden in einem ersten Schritt ab dem Jahre 2003 
je Einwohner 0,10 € zur Verfügung gestellt. Entsprechende Mittel sind im Haushaltsplan 2003 
zu veranschlagen. 

12. Informationstechnologie an den städtischen Schulen 
hier: Wartung und Support 
(Vorlagen-Nr.: 533/2002) 

Nach eingehender Diskussion wird im 1. Absatz des Beschlussvorschlags der Verwaltung der 
Satz: „Hierbei hat diese Maßnahme erste Priorität.“ gestrichen. Es herrscht Einvernehmen 
darüber, dass über die Mittelbereiststellung erst im Rahmen der Haushaltsberatungen 
entschieden werden kann. 

Beschlussentwurf: 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig 

1. Der aufgezeigte Bedarf zur Betreuung der Informationstechnologie in den städtischen 
Schulen und die daraus resultierenden Erfordernisse werden als außerordentlich wichtig 
anerkannt. Eine verbindliche Entscheidung bzgl. der Bereitstellung der  erforderlichen 
Haushaltsmittel ist aus haushaltsrechtlichen Gründen zur Zeit  nicht möglich. Ziel ist es, im 
Rahmen der anstehenden Haushaltsberatungen die geforderten Haushaltsmittel 
bereitzustellen. 
Für das Haushaltsjahr 2003 sollen möglichst Haushaltsmittel in Höhe von gerundet 125.000 
Euro für die Wartung und den Support der Informationstechnologie (IT) in den städtischen 
Schulen zur Verfügung gestellt werden. Im Rahmen einer Verbandslösung der KDVZ 
Rhein-Erft-Rur soll dann in Jülich eine lokale Servicestelle, besetzt mit zwei Personen, 
eingerichtet werden.  Mit dem vorgenannten Betrag wären die anteiligen Personal- und 
Arbeitsplatzkosten im Jahr 2003 zur Betreuung der bereits vorhandenen  IT-Komponenten 
sowie die personellen Aufwände für erste Schritte zum sukzessiven Ausbau der IT 
entsprechend dem  vorliegenden  Konzept zum „Einsatz von Medien und 
Informationstechnologie in den allgemeinbildenden Schulen der Stadt Jülich“ abgedeckt. 

Anmerkung: 
Zusätzlich bereitzustellen sind die im Konzept aufgezeigten Investitionskosten für Hard- 
und Software sowie Netzinfrastruktur. Diesbezüglich wurden für das Haushaltsjahr 2003 
Mittel in Höhe von 389.000 Euro angemeldet.  
Sofern diese Investitionskosten nicht bewilligt werden, reduzieren sich die aufgezeigten 
Personalkosten zur Betreuung der vorhandenen IT um grob geschätzt 20%.  
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2. Sofern die v.g. Lösung auf Verbandsebene nicht zum Tragen kommt, würden die 
bereitgestellten Finanzmittel zum Aufbau einer entsprechenden lokalen Organisationseinheit 
verwendet. 
Da in diesem Fall der Koordinierungsaufwand bei der Stadt Jülich anfällt, ist je nach 
abschließender Positionierung des Verbandes KDVZ Rhein-Erft-Rur die prozentuale 
Aufteilung bzgl. der Abordnung von Herrn Schumacher zu überdenken. 

13. PCB-Sanierung Gymnasium Zitadelle 
- Bericht der Verwaltung - 
(Vorlagen-Nr.: 531/2002) 

Der Bericht der Verwaltung wird einvernehmlich wie folgt zur Kenntnis genommen: 

In den diesjährigen Sommerferien wurde in zwei Räumen des Nordtraktes des Gymnasiums 
Zitadelle die Probesanierung zur PCB-Sanierung durchgeführt. Die letzte Kontrollmessung in 
den Herbstferien ergab für die beiden Klassenräume 85 sowie 70 ng/m³ Raumluft. Da diese 
Werte unter dem vorgegebenen Sanierungszielwert von 300 ng/m³ Raumluft liegen, kann die 
durchgeführte Mustersanierung als erfolgreich angesehen werden. 
Auf Grundlage der durchgeführten Probesanierung wurden die Gesamtkosten der PCB-
Sanierung hochgerechnet. Nach heutigem Kenntnisstand sind die Gesamtsanierungskosten wie 
folgt zu veranschlagen: 

1. Nordtrakt   900.000,00 € 

2. Südtrakt 1.000.000,00 € 

3. Institutsgebäude 1.500.000,00 € 

   ------------------ 
   3.400.000,00 € 

Der Gesamtaufwand der durchzuführenden Sanierung umfasst im wesentlichen folgende 
Gewerke: 

- Demontage und Entsorgung der belasteten Bauteile wie Deckenplatten, Wandfarben  und 
Bodenbeläge 

- Erneuerung Akustikdecken, Beleuchtung, Bodenbeläge und Anstrich 

Bei den Gesamtkosten von 3,4 Mio. € sind auch die Kosten für die Umsetzung von 
erforderlichen Brandschutzmaßnahmen in den Flurbereichen berücksichtigt. Gemäß 
vorliegendem Brandschutzgutachten sind hier im wesentlichen folgende Maßnahmen 
durchzuführen:  

Die vorhandenen Holzdecken in den Flurbereichen sind heute nicht mehr zulässig und müssen 
durch eine T-30-Abhangdecke ersetzt werden. Im Zuge der Deckenerneuerung ist auch die 
Erneuerung der Beleuchtung vorzunehmen. Weiterhin sind in den Fluren die vorhandenen 
Drahtglastüren zu demontieren und durch Rauchschutztüren zu ersetzen. 

Die v.g. Brandschutzmaßnahmen sollten unbedingt im Zuge der PCB-Sanierung mit umgesetzt 
werden, da bei einer späteren Ausführung wieder eine neue Baustellensituation innerhalb des 
Gebäudeteils geschaffen wird, die für die Schule in Anbetracht der durchzuführenden 
Gesamtmaßnahme dann nicht mehr zumutbar ist. Weiterhin ist hier mitzuteilen, dass die Stadt 
verpflichtet ist, auf Grundlage bestehender Vorschriften wie Bauordnung NRW, 
Schulbaurichtlinien etc. die v.g. Brandschutzmaßnahmen umzusetzen. 
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In Abstimmung mit der Schulleitung wurde ein Zeitplan abgestimmt, wobei der gesamte 
Nordtrakt als erster Bauabschnitt saniert werden könnte. Hierfür wurde ein Zeitraum vom 
01.06.2003 bis zum 13.09.2003 (Ende der Sommerferien) anvisiert. Dieser Zeitplan hat den 
Vorteil, dass in den Monaten Juni/Juli ein Drittel der Schulraumkapazität des Nordtraktes frei 
ist, da die Jahrgangsstufe 13 nach Abiturprüfung entlassen ist. 

Um diese Terminplanung umsetzen zu können, wäre es erforderlich, dass im Februar des 
kommenden Jahres die Finanzierung des ersten Bauabschnittes gesichert sein muss. Erst bei 
vorhandener Mittelbereitstellung können die entsprechenden Planungsschritte und 
Ausschreibungsverfahren durchgeführt werden, wie z.B. Planung des Fachingenieurbüros für die 
PCB-Sanierung rd. 4-5 Wochen, Elektroplanung rd. 4-5 Wochen, Ausschreibungsverfahren rd. 
4 Wochen. Die gesamten Aufträge zur Umsetzung der PCB-Sanierung müssten rd. 6-8 
Wochen vor Ausführungsbeginn erteilt sein, da Materiallieferfristen bei Akustikdecken, 
Beleuchtungskörpern, Rauchschutztüren etc. erfahrungsgemäß nicht zu verkürzen sind. Vor 
Ausführungsbeginn müsste also mindestens ein Vorlauf von 3-4 Monaten mit einer gesicherten 
Finanzierung vorhanden sein. Da eine gesicherte Finanzierung der Maßnahme nur im Zuge der 
gesamten Haushaltsbetrachtung für das Jahr 2003 sowie einer Genehmigung des Kreises 
erfolgen kann, ist die Umsetzung eines ersten Bauabschnittes für die PCB-Sanierung im 
kommenden Jahr für den Zeitraum Anfang Juni bis Mitte September aus heutiger Sicht nicht 
möglich.  

Da sich die Werte der PCB-Belastung zwischen 300 und 3000 ng/m³ Raumluft bewegen, kann 
gemäß PCB-Richtlinie eine mittelfristige Sanierung durchgeführt werden. Eine gesetzliche 
Verpflichtung im kommenden Jahr, mit der Sanierung zu beginnen, liegt nicht vor. Somit sollte 
der erste Bauabschnitt zur Sanierung vorbehaltlich der Haushaltsberatungen im Jahr 2004 
erfolgen. 

Z.Z. werden mit der Aufsichtsbehörde Gespräche bezüglich der Genehmigungsvoraussetzungen 
des Haushalts 2003 geführt. Sollten sich hieraus Möglichkeiten aufzeigen, die Maßnahme in 
2003 durchführen zu können, wird eine entsprechende Vorlage für den Rat erarbeitet werden. 

Was den zu beratenden Haushaltsentwurf 2003 betrifft, sind nach heutigem Kenntnisstand 
folgende Prioritäten im Vermögenshaushalt herauszustellen: 

1. Erweiterung Gymnasium Zitadelle 3,8 Mio. € (Terminbedingter Abruf von 
2. PCB-Sanierung   3,4 Mio. € Zuschüssen) 
3. a) ABK-Maßnahmen 

- Stauraum Altenburg (3.BA der KV Süd-Jülich, 
keine Verlängerung der Einleitgenehmigung) 350.000 € 

  - Stauraum Kirchberg (Sanierungsbescheid)  515.000 € 
  - Kanal Serrest      400.000 € 

- Kanalsanierung Leisartstraße 
(Schadensklasse 1, akut)    120.000 € 

- Kanalsanierung Bongardstraße 
(Schadensklasse 1, akut)    200.000 € 

                  1.585.000 €  
b) Kanalsanierung, die nicht für 2003 im ABK vorgesehen sind:  

- Christinastraße (Zustand akut, 2003 nur  
(Planung und Auftragserteilung auf VE)    30.000 € 

- Kanalsanierung Ellbachstraße (muss im 
(Zusammenhang mit dem Rurdamm- 
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sammler von Rheinbraun durchgeführt 
werden)      500.000 €  
       530.000 € 

c) Sonstige Maßnahmen, die durch zwischenzeitlich erteilte Sanierungsbescheide 
notwendig werden (in 2003 nur Planung) 
- Sanierung RRB KöKa I      12.000 € 
- Sanierung RÜB Welldorf      15.000 € 
          27.000 € 

4. Schulen ans Netz       400.000 € 
5. Endausbau von Baugebieten 
6. Kosten der Erschließung neuer Baugebiete 
 a) Bebauungsplan „ Holunderweg“, Jülich 411.000 €  Ausschreibung 
 b) Bebauungsplan „Auf der Klause“, Stetternic h 445.000 €  Ausschreibung 
 c) Bebauungsplan „Donatusweg“, Kirchberg  256.000 €  Ausschreibung 
 d) Bebauungsplan „Schützenkaul II“, Koslar  705.000 €  Ausschreibung 
 e) Bebauungsplan „Schneppruth“, Selgersdorf  391.000 €  Planung 
 f) Bebauungsplan „An der Ölmühle“, Jülich  1.300.000 €  Planung  
 g) Bebauungsplan „Lindenallee“, Jülich 3.500.000 €  Planung 

 7.018.000 €  
14. Jährlicher Betriebskostenzuschuss für das Gymnasium Haus Overbach 
 hier: Bericht über den Sachstand 

(Vorlagen-Nr.: 524/2002) 

Beschlussentwurf: 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig, bei 1 Enthaltung 

Der Zuschussgewährung an das Gymnasium Haus Overbach gemäß den beiliegenden Verträgen 
wird zugestimmt: 

 „Folgen die Verträge im Wortlaut gemäß Anlage 3 und 4 zu dieser Niederschrift!.“ 

15. Theaterspielzeit 2003/2004; 
Programm, Struktur und Finanzrahmen 
(Vorlagen-Nr.: 492/2002) 

Nach kurzer Diskussion stellt Bürgermeister Stommel den Verwaltungsvorschlag zur 
Abstimmung. 

Abstimmungsergebnis: 8 Ja-Stimmen, 10 Nein-Stimmen 

Bürgermeister Stommel stellt sodann die Beschlussempfehlung des Sozial-, Schul-, Kultur- und 
Sportausschusses zur Abstimmung. 

Abstimmungsergebnis: 4 Ja-Stimmen, 12 Nein-Stimmen, 2 Enthaltungen 

Bürgermeister Stommel stellt fest, dass somit eine Beschlussempfehlung nicht ausgesprochen 
worden ist und über die Angelegenheit in der Sitzung des Stadtrates abschießend entschieden 
werden muss. 

15.a Jahrespraktikanten/Jahrespraktikantinnen (JP) für die städt. Kindergärten 
(Vorlagen-Nr.: 568/2002) 

Beschlussentwurf: 
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Abstimmungsergebnis: Einstimmig 

Der Stadtratsbeschluss vom 13.02.1997 wird aufgehoben. In Zukunft wird nur in der 
Tageseinrichtung Lich-Steinstraß eine Jahrespraktikantin eingestellt, solange die Anordnung des 
Landschaftsverbandes als Heimaufsicht besteht. 

Die Verwaltung wird beauftragt, jährlich rechtzeitig über die Entwicklung der Nachfrage nach 
Jahrespraktikantinnenplätzen zu berichten, um rechtzeitig Jahrespraktikantinnen einzustellen, 
wenn Personalbedarf abzusehen ist. 

In den Haushaltsberatungen zum Haushalt 2003 ist das Thema abschließend zu entscheiden. 

16. Fortführung der Ballettschule 

Die Angelegenheit wird im nichtöffentlichen Teil unter TOP 6.a beraten. 

17. Jahresabschluss der Stadtwerke Jülich GmbH für das Geschäftsjahr 2001 
(Vorlagen-Nr.: 577/2002) 

Beschlussentwurf: 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig 

Der Rat der Stadt Jülich beauftragt den Vertreter der Stadt Jülich in der 
Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Jülich GmbH dem Jahresabschluss 2001 der 
Stadtwerke Jülich GmbH – wie vom Aufsichtsrat empfohlen – zuzustimmen. 
Dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung kann Entlastung erteilt werden. 

Der erwirtschaftete Gewinn ist an den städtischen Haushalt abzuführen. 

18. Schlussbericht des Rechnungsprüfungsausschuss über die Prüfung der Jahresrechnung 2001 
- Entlastung des Bürgermeisters 
(Vorlagen-Nr.: 560/2002) 

Beschlussentwurf: 
Abstimmungsergebnis: 9 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen, bei 5 Stimmenthaltungen 
(Bürgermeister Stommel beteiligt sich an dieser Abstimmung nicht) 

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt folgende Beschlussempfehlung an den Stadtrat: 

Der Schlussbericht des Rechnungsprüfungsausschusses nach § 101 GO NW über die Prüfung 
der Jahresrechnung 2001 gemäß § 101 Abs. 1 Satz 1 GO NW, der als Anlage 5 dieser 
Niederschrift beigefügt ist, wird zur Kenntnis genommen. 

Der Rat der Stadt Jülich beschließt gemäß § 41 Abs. 1 Buchst. J) sowie § 94 Abs. 1 GO NW 
auf Empfehlung des Rechnungsprüfungs- und des Haupt- und Finanzausschusses die geprüfte 
Jahresrechnung 2001 und erteilt dem Bürgermeister für das Haushaltsjahr 2001 vorbehaltlose 
Entlastung. 

Der vom Rechnungsprüfungsausschuss beschlossene allgemeine Berichtsband gemäß § 101 GO 
NW über die Prüfung der Jahresrechnung 2001 wird 4 Wochen öffentlich ausgelegt. 

19. Lärmschutzwand im Baugebiet Sandweg 
Anregung/Beschwerde Nr. 15/2002 
(Vorlagen-Nr.: 532/2002) 
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Beschluss: 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig 

Der Bürgerantrag Nr. 15/2002 (Lärmschutzwand Baugebiet Sandweg) wird 
zuständigkeitshalber an den Planungs-, Umwelt- und Bauausschuss verwiesen. 

20. Anregung/Beschwerde gem. § 24 GO NW (Bürgerantrag) Nr. 16/2002 des BUND, Herrn 
Reinhard Welzel, Rotdornweg 1, 52428 Jülich 
(Vorlagen-Nr.: 578/2002) 

Beschluss: 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig 

Die Anregung des BUND, Herrn Welzel, wird an den Planungs-, Umwelt- und Bauausschuss 
verwiesen. 

20.a Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Erneuerung von Flutlichtmasten am Sportplatz 
Welldorf 

Stadtverordneter Kieven bemerkt, dass am Sportplatz Welldorf zwei Flutlichtmasten entfernt 
wurden, da sie von Rost befallen waren. Er beantragt, für die Aufstellung von zwei neuen 
Flutlichtmasten am Sportplatz in Welldorf Mittel in Höhe von 12.100,00 € bereitzustellen. 

Beschlussentwurf: 
Abstimmungsergebnis: 11 Ja-Stimmen,  bei 6 Stimmenthaltungen 

Für die Aufstellung von zwei neuen Flutlichtmasten am Sportplatz in Welldorf werden Mittel in 
Höhe von 12.100,00 € bereitgestellt. 

B. Nichtöffentlicher Teil 

Der Niederschrift sind als Anlagen beigefügt: 

1. 23. Satzung zur Änderung der Straßenreinigung und die Erhebung von 
 Straßenreinigungsgebühren in der Stadt Jülich (TOP 6) 

2. Satzung über die Erhebung von Vergnügungssteuer in der Stadt Jülich (TOP 7) 

3. Vertrag zwischen der deutschen Ordensgemeinschaft „Oblaten des hl. Franz von Sales 
 e.V.“ und der Stadt Jülich u.a. (TOP 14) 

4. Vertrag zwischen dem Kreis Düren und der Stadt Jülich u.a. (TOP 14) 

5.  Schlussbericht des Rechnungsprüfungsausschusses über die Prüfung der Jahresrechnung der 
 Stadt Jülich für das Haushaltsjahr 2001 (TOP 18) 






































